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1 Behörden / Träger öffentlicher Belange 
 

1.1 Landkreis Stade, 17.12.2019 

Regionalplanung 

ln Abschnitt 3.1 (S. 4) des Begründungentwurfes werden die Ziele der Raumord-

nung, die für das Plangebiet gelten, aufgezeigt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass sich Erfordernisse der Raumordnung grundsätzlich nicht nur aus dem Regi-

onalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2013, sondern auch aus dem überge-

ordneten Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 2017 ergeben können.  

Entgegen der Aussage auf S. 4 grenzt das Plangebiet lediglich an ein östlich lie-

gendes Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (kein "Vorsorgegebiet"). Dieses ist 

nicht aufgrund seiner besonderen Funktion, sondern aufgrund seines hohen Er-

tragspotenzials ausgewiesen. Bei der südlich verlaufenden Straße handelt es 

sich nicht um ein Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße, sondern um ein Vorrang-

gebiet Straße von regionaler Bedeutung (S. 5). Es wird darauf hingewiesen, dass 

nördlich des Plangebietes nicht das Gewässer "Lühe an der Süderelbe", sondern 

die "Lühesander Süderelbe" verläuft. Diese ist entgegen der Aussage im Begrün-

dungsentwurf nicht als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. Darüber 

hinaus findet auch innerhalb des Gewässers keine Grünlandbewirtschaftung 

statt, sondern die Elbinsel Lühesand ist in Teilen mit einem Vorbehaltsgebiet 

Natur und Landschaft überlagert. Im zweiten Absatz auf Seite 5 wird aufgezeigt, 

dass sich westlich des Geltungsbereiches ein Vorranggebiet Landwirtschaft be-

finde. Es handelt sich hierbei jedoch um ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

Neben den aufgezeigten Festlegungen befinden sich innerhalb der Elbe ein Vor-

ranggebiet Natura 2000, ein Vorranggebiet Schifffahrt und ein Vorranggebiet 

Fährverbindung. Südlich entlang der Elbe verläuft ein Vorranggebiet Deich, ein 

Vorranggebiet Küstenschutz sowie ein Vorranggebiet regional bedeutsamer 

Radwanderweg. 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Das Kapitel 3.1 Ziele der Raumordnung wird wie folgt geändert: 

 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen 

der Raumordnung anzupassen. Zurzeit gilt das Landesraumordnungs-

programm Niedersachen (LROP) 2017 und das Regionale Raumord-

nungsprogramm 2013 (RROP) des Landkreises Stade.  

 

Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 

Im Bereich Hollern-Twielenfleth bzw. im Alten Land sind im Landes-

Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 die Autobahn sowie die 

an die Elbe angrenzenden Bereiche als Biotopverbund und Natura 2000 

Flächen gekennzeichnet. Weitere spezifischen Kennzeichnungen für 

diesen Raum sind nicht vorhanden. 

Generell wird sich im LROP dafür ausgesprochen, dass ein Grundver-

ständnis für eine nachhaltige Entwicklung von Gesellschaft und Wirt-

schaft sein muss, dass die Leistungs- und Belastungsgrenzen der natürli-

chen Systeme erkannt und respektiert werden. Des Weiteren muss ein 

besonderes Augenmerk auf den langfristigen Veränderungen des Klimas 

liegen sowie einem ressourcensparenden Umgang mit der Ressource 

Boden. Durch eine angepasste und zukunftsorientierte Planung soll die-

sen Belangen Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang 

erscheint eine kompakte Bebauung einer Baulücke, die bereits im Flä-

chennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe als Wohnbaufläche darge-

stellt wird, als weniger beeinträchtigend als eine Neubaugeiet an einer 

anderen Stelle. Die Festlegungen des LROP sind für die Gemeinde nicht 
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Neben der quer durch das Plangebiet verlaufenden, zurückzubauenden Trasse 

einer 220 kV-Höchstspannungsfreileitung (Vorranggebiet Leitungstrasse) befin-

det sich östlich des Plangebietes noch ein weiteres Vorranggebiet Leitungs-

trasse (Bahnstromleitung mit einer Nennspannung von 110 kV) in einer Entfer-

nung von ca. 200m. Die textliche Festsetzung Nr. 1.5 (Immissionsschutz) des 

Planentwurfes mit der Auflage die bestehende 220-kV-Freileitung vor einer Be-

bauung des nördlichen Gebietes WA 1 stromlos zu schalten bzw. zurückzu-

bauen, wird begrüßt. 

Es wird angeregt, die oben genannten Aspekte im Begründungsentwurf anzu-

passen. 

Grundsätzlich bestehen keine regionalplanerischen Bedenken gegen die vorlie-

gende Planung. 

 

direkt verbindlich, sondern richten sich an die Landkreise als Träger der 

Regionalplanung. 

Im LROP werden Aussagen zur Entwicklung der Siedlungs- und Versor-

gungsstruktur getroffen. Unter Punkt 2.1.4 ist festgehalten, dass sich 

bei der Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten flächen-

sparend an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichti-

gung des demografischen Wandels sowie der Infrastrukturfolgekosten 

ausgerichtet werden. Die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet mit 

einer GRZ von 0,4 und einer Zulässigkeit von maximal 2 Vollgeschossen 

unterstützt durch die kompakte Bebauung einen flächensparenden Um-

gang mit der Ressource Boden. Ferner soll in dem Plangebiet Wohn-

raum der ein generationsübergreifendes Wohnen ermöglich, geschaf-

fen werden und somit den die Folge des demografischen Wandels und 

auf die Bedarfe einer alternden Gesellschaft berücksichtigt.  

 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

(ohne Maßstab) mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (roter Pfeil) 
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Regionales Raumordnungsprogramm 2013 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2013 (RROP) in der Fassung 

der Neubekanntmachung von 2017 für den Landkreis Stade wird das 

Plangebiet als nachrichtliche Darstellung mit der Funktion „Vorhandene 

Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ dargestellt. Die über 

das Plangebiet verlaufende Strom-Hochspannungsleitung ist gekenn-

zeichnet. 

An das Plangebiet grenzt östlich ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

(aufgrund hohen Ertragspotenzials). 

Zur geplanten Siedlungsentwicklung wird im RROP die Aussage getrof-

fen, dass die Siedlungsentwicklung außerhalb der zentralen Orte an 

dem örtlichen Bereich auszurichten ist und die veränderten Bedarfe 

durch den demographischen Wandel berücksichtigt werden sollen. 

Weiterhin sollen die Belange des nicht motorisierten Verkehrs sowie 

Mobilitätsaspekte bei der Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden. 

Neue Wohngebiete im Alten Land sollen grundsätzlich entsprechend 

der gewachsenen Siedlungsstruktur geplant werden; dabei darf der ge-

schlossene Charakter des Obstbaus nicht zersplittert werden. 

Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans entsprechen den Aussagen 

des RROP. 



Stellungnahmen - Behörden Abwägungsvorschlag 
 

B-Plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord“ 6 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Stade (ohne Maßstab) mit Kennzeichnung des 

Geltungsbereichs (roter Pfeil) 

  

Städtebau 

Das in Aussicht genommene Plangebiet befindet sich mit den, als WA 1 festge-

setzten Flächen in einem Bereich, der städtebaulich in den vorhandenen Bebau-

ungskontext einbindet. Die als WA2 festgesetzte östliche Fläche verlässt den 

vorgezeichneten Siedlungsbereich allerdings, ohne dass hierfür eine leitende 

städtebauliche Konzeption erkennbar ist. Diese Fläche ist im rechtswirksamen 

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe als Grünfläche für Bepflanzungen 

dargestellt. Die Darstellung ist Bestandteil des in Nord-Süd Richtung verlaufen-

den und auch faktisch bestehenden Ortsrandgrüns. Der rechtswirksame Flä-

chennutzungsplan stellt dieses auch insgesamt entsprechend dar, sodass von 

einer städtebaulichen Planungsabsicht auszugehen ist. Die, auf § 13a BauGB ge-

stützte Inanspruchnahme, diese wertvollen naturschutzfachlichen Strukturen 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das WA 2 ist zukünftig nicht mehr Bestandteil des Plangebietes. Damit 

verkleinert sich das Plangebiet auf den Bereich der städtebaulich in den 

vorhandenen Bebauungskontext einbindet.  

Das WA2 ist allerdings in der Neuaufstellung des Flächennutzugsplans 

der Gemeinde als Baufläche dargestellt worden. Der Plan liegt derzeit 

zur Genehmigung vor. Es ist beabsichtigt, diesen Bereich in einem ge-

sonderten Bebauungsplanverfahren zu behandeln. 



Stellungnahmen - Behörden Abwägungsvorschlag 
 

B-Plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord“ 7 

enthaltenen Fläche, dehnt den Zulässigkeitsrahmen des § 13a BauGB unzuläs-

sig, da die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen hiervon nicht gedeckt 

ist. Die Teilfläche WA2 ist daher aus der Planung zu nehmen. 

Im Übrigen wird auf die Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde zu dieser 

Teilfläche hingewiesen. 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde (§ 58 Abs. 2 NBauO) 

Zu den örtlichen Bauvorschriften: 

 

Nr. 2.1: 

Im WA2 sind Hauptgebäude mit dem First parallel zu den Beetgräben giebel-

ständig zur Straße zu errichten. Werden Hauptgebäude im WA2 traufständig 

zur Straße errichtet, ist ein mittiger Zwerchgiebel zur Straße vorzusehen. Diese 

Bauvorschrift ist irreführend, da sie einerseits vorschreibt, dass Hauptgebäude 

mit dem First parallel zu den Beetgräben giebelständig zur Straße zu errichten 

sind, aber andererseits auch die Möglichkeit vorsieht, dass die Errichtung von 

Hauptgebäuden traufständig zur Straße möglich ist. Hier sollte eine einheitliche 

und weniger widersprüchliche Vorgabe getroffen werden. 

 

 

 

 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das WA 2 ist nicht mehr Bestandteil des Geltungsbereichs, sodass die 

örtliche Bauvorschrift 2.1. zukünftig entfällt.  

Nr. 2.6: 

Nebengebäude bis zu einer Grundfläche von 60 m² dürfen mit einem Flachdach 

oder Pultdach errichtet werden dürfen. Wird hier auf die planungsrechtliche 

Definition von Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) Bezug genommen? Rechtsdogma-

tisch umfasst der Begriff der Nebenanlage nicht Carports und Garagen. Insofern 

sollte eine Konkretisierung vorgenommen werden. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Festsetzung wird wie folgt konkretisiert und angepasst: 

„Bei allen Gebäuden sind als Dachform nur zulässig Sattel-, Krüppel-
walm-, Walm- und Mansarddächer. Flachdächer sind nur zulässig über 
Nebengebäuden, Garagen und Carports bis zu einer Grundfläche vom 
60 m². Pultdächer sind unbeschränkt zulässig.“ 

Ziel ist es, dass diese Festsetzung nicht nur für Nebengebäude gilt, son-
dern auch für Garagen und Carports, sodass diese ergänzt werden.  

 
Nr. 2.20: Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Festsetzung wird wie folgt konkretisiert und angepasst:  
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An dieser Stelle wird nur die Errichtung von Holzzäunen eingeschränkt bzw. aus-

geschlossen. Bedeutet dies zugleich, dass geschlossene Zäune oder Zäune mit 

überwiegend waagerechter oder kreuzweiser Gliederung aus anderen Materia-

lien, z.B. PVC zulässig sind? Insoweit sollte eine Konkretisierung erfolgen. 

 

 

„Als Einfriedungen zur Straße hin und seitlich bis zu einer Entfernung 
von 30 m von der Straße aus sind ausgeschlossen:  

• blickdichte Einfriedungen aller Art (auch Mauern, Gabionen und 
Wälle), sofern sie höher als 1 m über der Geländeoberfläche 
sind. Die Definition der Geländeoberfläche erfolgt gemäß  
§ 5 Abs. 9 der Niedersächsischen Bauordnung 

• Zäune mit überwiegend waagerechter oder kreuzweiser Gliede-

rung (z. B. waagerechte Bohlen und Jägerzäune).“ 

 

Diese Konkretisierung entspricht der im Jahre 2020 geänderten Gestal-
tungssatzung für die Ortsteile der Gemeinde Hollern-Twielenfleth. Ziel 
ist es, dass im Plangebiet in Bezug auf die Einfriedungen, dieselbe Rege-
lung gilt als innerhalb des Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung. 
 

Nr. 2.21: 

Es wird angeregt, die maximal mögliche Bußgeldhöhe zu nennen, um eine ent-

sprechende Haltung der Bauherren zur Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften 

zu erreichen. 

 

Im Übrigen bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes aus Sicht der 

Unteren Bauaufsichtsbehörde grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Festsetzung wird wie folgt angepasst:  

„Ordnungswidrig handelt, wer diesen örtlichen Bauvorschriften zuwider-

handelt. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 

500.000 € geahndet werden (§ 80 Abs. 5 NBauO).“ 

 

Vorbeugender Brandschutz (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 NBrandSchG)/ Löschwasserver-

sorgung: 

Gemäß NBrandSchG § 2 (1), Satz 3, Nr. 2 obliegt es der Gemeinde für eine 

Grundversorgung an Löschwasser zu sorgen. 

Für das B-Plan-Gebiet Nr. 23 „Hinterstraße Nord" ist ein Löschwasserbedarf von 

96 m3/h (Zeitansatz 2h) gem. DVGW-Arbeitsblatt W405 sicherzustellen. Sofern 

Hydranten zur Ausführung kommen, sollten aus einsatztaktischen Gründen 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Die Löschwasserversorgung kann im Rahmen der Erschließungsplanung 

und die Lage von neuen Hydranten kann im Baugenehmigungsverfah-

ren geklärt werden Die örtliche Feuerwehr wurde beteiligt und hat fol-

gende Stellungnahme abgeben:  
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Überflurhydranten vorgehalten werden. Hydranten, die als Löschwasserentnah-

mestelle genutzt werden, müssen mind. 24 m3/h (400 l/min) Löschwasser über 

eine Dauer von zwei Stunden liefern. Der Nachweis über die tatsächliche Leis-

tungsfähigkeit und weitere Information zum Trinkwasserrohrnetz sind auf An-

frage vom örtlich zuständigen Wasserversarger zu erbringen. Der Abstand der 

Wasserentnahmestellen soll nach dem Info-Blatt des Landesfeuerwehrverban-

des max. 120 m betragen. Die gemeindliche Feuerwehr ist bei der Standortfest-

legung der Löschwasserentnahmestellen zu beteiligen. 

 

Zuwegung: 

Zu Baugrundstücken sind Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge 

nach NBauO § 4 i. V.m DVO-NBauO § 1 vorzusehen. Die Zuwegung von öffentli-

chem Grund muss gem. "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" (Veröffent-

licht Nds. MBl. Nr. 37 aus 2012) hergestellt werden. Es ist die RStO 12 oder hö-

herwertig anzusetzen. 

Sofern Bewegungsflächen für die Feuerwehr auf öffentlichem Grund I der 

Straße angeordnet werden, sind die o. g. Vorschriften ebenfalls zu beachten. 

Gem. § 1, Abs. 2, Satz DVO-NBauO i. V. m. § 4 NBauO muss für ein Gebäude, das 

mehr als 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen entfernt liegt, eine Zu- oder 

Durchfahrt […] vorhanden sein, wenn sie für Feuerwehreinsätze erforderlich ist. 

Der Bereich Nord-Östlich der 220-kV-Leitung liegt augenscheinlich weiter als 50 

m, von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Sofern die Feuerwehr für die 

dort geplanten Gebäude den zweiten Rettungsweg sicherstellen soll, ist die Zu- / 

Durchfahrt gem. „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" herzustellen. Maß-

gebend ist dann der „Laufweg" von der öffentlichen Fläche bis zur anleiterbaren 

Stelle. 

 
 

 

 

 

 

Allgemein: Kenntnisnahme. 
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Für den Bereich der „220-kV-Leitung" ist, sofern diese noch nicht demontiert 

wurde, die gemeinsame Fachempfehlung des DFV [Deutscher Feuerwehr-Ver-

band] und der AGBF-Bund [Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerweh-

ren] „Bauen unter Hochspannungsfreileitungen" (Stand: 2019-02) zu beachten 

und anzuwenden. 

 

Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine in der Liste der Denkmale verzeichne-

ten Baudenkmale. 

Das nahe gelegenste Baudenkmal ist das Wohnwirtschaftsgebäude Siebenhöfen 

28, ein Einzeldenkmal gem. § 3.2 NDSchG. Dieses steht in keiner direkten Sicht-

verbindung, über Sichtachsen o.ä., zur geplanten Bebauung. 

Aufgrund der Entfernung von ca. 200 m sowie der vorhandenen und trennend 

wirkenden Bebauung nördlich und westlich des Baudenkmals, wird keine erheb-

lich beeinträchtigende Wirkung nach § 8 NDSchG hervorgerufen. Eine Beein-

trächtigung gern. § 8 NDSchG ist damit nicht zu erwarten. 

 

Kenntnisnahme.  

Naturschutz 

Ortsrandgestaltung/Eingrünung: 

Der aktuell wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe von 2001 

stellt für den Bereich des WA2 eine Grünfläche für Bepflanzungen dar. Es ist da-

von auszugehen, dass diese Darstellung auf Grundlage des dort vorhandenen 

Bestandes getroffen wurde. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das WA 2 ist nicht mehr Bestand des Geltungsbereichs, sodass hier 

keine Überplanung stattfindet. 

Durch die geplante Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes in diesem Be-

reich mit einer überbaubaren Fläche von 10 x 20 m = 200 m² für ein Einfamilien-

haus wird dieses ökologische Kleinod' am Ortsrand nahezu vollständig zerstört. 

Die südlich in Verlängerung des westlichen Grabens festgesetzte, private Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung Hausgarten muss als ungeeigneter Versuch 

gewertet werden, die Restfläche des ehemaligen Hausgartens zu erhalten. 
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Das Flurstück 31/4 der Flur 20 in der Gemarkung Hollern-Twielenfleth bildet für 

das gesamte Wohngebiet einen von Nord nach Süd verlaufenden grünen Orts-

rand sowie eine Pufferzone zwischen dem Wohngebiet und dem östlich angren-

zenden lntensivobstanbau. Die Ausweisung des WA2 bricht aus der Bauflucht 

der Bestandsbebauung aus und findet damit auch städtebaulich keine Begrün-

dung. 

 

 

Artenschutz 

Der östliche Geltungsbereich ist durch vielfältige Habitatstrukturen eines aus 

der Nutzung genommenen Hausgartens gekennzeichnet. Unter anderem befin-

den sich hier 14 freistehende z.T. wilde Obstbäume, 4 Birken, 3 Fichten, 1 Tanne 

und 2 Haselnusssträucher. Entlang der Gräben befindet sich ebenfalls ein dich-

ter baumreicher Gehölzsaum, der überwiegend aus Holunder, Esche und Brom-

beeren besteht. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Das WA 2 ist nicht mehr Bestand des Geltungsbereichs, sodass hier 

keine Überplanung stattfindet.  

Insbesondere für Gehölz- und Bodenbrüter stellen die Gehölzbestände und die 

Ruderalfluren geeignete Lebensräume und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG dar. Im Artenschutzfachbeitrag wird die Zerstörung dieser Lebens-

räume als nicht verbotsrelevant angesehen, wenn deren ökologische Funktion 

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. "Der Verlust einzelner 

Gehölzstrukturen in einer siedlungsgeprägten Umgebung mit hohem Ausweich-

potential kann generell als Eingriff verstanden werden, der die ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht gefährdet." 

 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) bestehen erhebliche Bedenken, 

dass in der siedlungsgeprägten Umgebung im Intensivobstbaugebiet des Alten 

Landes ein hohes Ausweichpotenzial für derartige Habitatstrukturen (gemeint 

sind insbesondere die alten Hochstamm-Obstbäume und Ruderalfluren) vor-

handen ist. Und falls ja, stellt sich die berechtigte Frage, ob diese potentiellen 

Ausweich-Lebensräume nicht schon durch andere Brutvögel besetzt sind. Durch 

die Zerstörung der Bäume, Sträucher und Ruderaltluren entfallen zudem wich-

tige Nahrungsquellen für Vögel, Insekten und andere Tiere. 
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Da keine neuen Gehölzflächen, Ruderalflächen o.ä. im Zusammenhang mit die-

sem Vorhaben angelegt werden, verschwinden diese Lebensräume ersatzlos. 

Seitens der UNB kann ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht aus-

geschlossen werden. 

 

Nach Auffassung der UNB wiegen in der Abwägung die Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes des v. g. Teilbereiches 

höher als die Notwendigkeit zur Schaffung eines Bauplatzes für ein Einfamilien-

haus. Daher sollte der östliche Teilbereich (WA2) aus der Planung genommen 

werden. 

 

Naturschutzfachlich bestehen daher erhebliche Bedenken gegen die Planung. 

Für Rückfragen steht mein Naturschutzamt (Frau Sawatzki, Tel.: 04141/126731) 

zur Verfügung. 

 

 

Umweltamt Abt. Immissionsschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch die landwirtschaftliche Nutzung u.a. 

in den Nachtstunden zu Lärmbelästigungen durch Spritzmittelausbringung kom-

men kann. 

Zur Vermeidung einer beeinträchtigenden Spritzmittelabdrift direkt auf das 

Plangebiet sind noch geeignete Maßnahmen festzulegen. 

 

 

Durch die Verkleinerung des Plangebiets grenzt das Gebiet nicht mehr 

an Obstbauflächen an. Aussagen zur Spritzmittelabdrift sind daher nicht 

erforderlich. 

Umweltamt Abt. Wasserwirtschaft 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Einleitung des Oberflächenwassers ein 

wasserrechtliches Verfahren gern. § 8 WHG erforderlich ist. Die Abwasserent-

sorgung ist über den öffentlichen Schmutzwasserkanal sicherzustellen. 

 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen.  

Umweltamt Abt. Abfallwirtschaft 

Die nachstehenden Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind 

zu beachten. 

- Die Grundstücke müssen ausreichend Platz für die Lagerung von Haus-

müll-, Bioabfall- und Altpapiertonnen sowie gelben Säcken vorhalten. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Der Hinweis wird in die Begründung im Abschnitt 6 „Ver- und Entsor-

gung“ aufgenommen.  
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- Für die Bereitstellung der o. g. Tonnen sowie für Sperrmüll muss an der 

Grundstücksgrenze genügend Platz zur Verfügung stehen, so dass Fahr-

zeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Der Hinweis wird in die Begründung im Abschnitt 6 „Ver- und Entsor-

gung“ aufgenommen. 

- Für die Müllfahrzeuge muss eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55m 

gewährleistet sein. 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Eine Durchfahrtsbreite von 3,55 m ist durchgehend gewährleistet. Die 

festgesetzte Straßenverkehrsfläche hat eine durchgehende Breite 

von 6 m.  

- ln Stichstraßen oder Sackgassen muss eine Wendemöglichkeit mit ei-

nem Mindestdurchmesser von 20m vorhanden sein. 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Im Bebauungsplan ist ein Wendehammer mit einem Durchmesser von 

22 m festgesetzt.  

- Poller, Straßenrandbepflanzungen, Beete sind so zu setzten, dass Müll-

fahrzeuge ungehindert passieren können. Bäume müssen ausreichend 

Abstand zur Straße vorweisen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Der Hinweis wird in die Begründung im Abschnitt 6 „Ver- und Entsor-

gung“ aufgenommen. 

- Für die Anwohner ist ausreichend Parkraum vorzuhalten, damit Straßen 

durch parkende Fahrzeuge nicht so verengt werden, dass Müllfahr-

zeuge nicht mehr passieren können. 

Der Stellungnahme wird bereits gefolgt. 

Die privaten Stellplatze sind auf den Grundstücken zu realisieren.  

- Der Bauherr oder für das Gebiet Verantwortliche hat für geeignete und 
ausreichend große Sammelstellen für die Abfallbehälter und -säcke, 
bzw. anfahrbare Abholstellen für die Müllabfuhr zu sorgen. Vor Beginn 
der Bauphase sind die Abt. Abfallwirtschaft des Landkreises Stade und 
dessen beauftragtes Abfuhrunternehmen wegen erforderlicher Wende-
möglichkeiten, Abhol- und Sammelstellen für Abfallbehälter und Säcke 
während der Bauphase und auch nach Fertigstellung des Baugebietes 
bzw. der Baumaßnahmen rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu bedarf es ei-
ner Absprache mit dem Entsorgungsunternehmen. (Kontaktdaten: ab-
fallwirtschaft@landkreis-stade.de und jrolff@karl-meyer.de). 

Kenntnisnahme. 

- Das vom Landkreis Stade beauftragte Entsorgungsunternehmen fährt 

während der Bauphase aufgrund aktueller Sicherheitsvorschriften in 

der Regel bis zum Endausbau der Straßen nicht in Neubaugebiete. 

Kenntnisnahme. 
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- Die Grundstückskäufer sind darauf hinzuweisen, dass Abfallbehälter 

und -säcke während der Bauphase in der Regel bis zum Endausbau der 

Straßen nicht am Grundstück entleert bzw. abgeholt werden. Sie sind 

zur Abfuhr zu den o. g. Sammelstellen zu bringen und wieder zurückzu-

holen. 

Kenntnisnahme. 

- Die Grundstückskäufer sind darauf hinzuweisen, dass über in Stichstra-

ßen I Sackgassen ohne Wendeanlage oder ohne ausreichend große 

Wendeanlage, Abfallbehälter im Einmündungsbereich der Stichstraße I 

Sackgasse bzw. an die für die Müllabfuhr erreichbare Straße am Abfuhr-

tag bereitzustellen sind. Auch hierfür sind ausreichend große Stellflä-

chen einzuplanen und herzustellen, sodass der laufende Verkehr sowie 

Fahrradfahrer und Fußgänger nicht behindert werden. 

Kenntnisnahme. 

Es ist bereits eine ausreichend große Wendeanlage (Durchmesser 22 m) 

im Bebauungsplan festgesetzt. 

- Die genannten Einschränkungen gelten auch für die Entsorgung von 

Sperrmüll. 

Kenntnisnahme. 

Grundlage hierfür sind die Sicherheitsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaft Verkehr BG Verkehr. 

Für Fragen steht die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade telefonisch unter 

04141112-6616 zur Verfügung. 

Kenntnisnahme.  

Um eine Durchschrift des Abwägungsergebnisses wird gebeten. 

 

Kenntnisnahm.  

1.2 Landwirtschaftskammer Niedersachsens, 19.11.2019 

Die Behördenbeteiligung nehmen wir zur Kenntnis und teilen mit, dass nach 

Rücksprache mit der Obstbauversuchsanstalt Jork aus Sicht des Trägers öffentli-

cher Belange "Landwirtschaft" zur o.g. Bauleitplanung der Gemeinde Hollern-

Twielenfleth grundsätzlich keine Bedenken bestehen 

Kenntnisnahme.  

Weiterhin teilen wir mit, dass keine besonderen Anforderungen im Hinblick auf 

den erforderlichen Untersuchungsaufwand und den Detaillierungsgrad der Um-

weltverträglichkeitsprüfung vorhanden sind. 

Kenntnisnahme.  

Hinweis der Plangeberin:  

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans erfolgt nach dem Verfahren für 

Bebauungspläne der Innenentwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB). Danach kann der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-fahren 
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Für den Änderungsbereich gehen wir davon aus, dass die notwendigen Aus-

gleichs- und Kompensationsflächen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Um-

gang mit Grund und Boden gemäß BauGB bereitgestellt werden, um so den Flä-

chenverlust für die Landwirtschaft zu minimieren. Diesbezüglich weisen wir 

auch auf§ 1a (3) BauGB hin, dass im Sinne des §15 (3) BNatSchG Rücksicht auf 

agrarstrukturelle Belange bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen im 

Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung genommen werden soll. 

aufgestellt werden, wenn es sich um eine Innenentwicklung handelt, die 

Größe der festgesetzten Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt, und 

durch den B-Plan kein Vorhaben vorbereitet wird, für das eine Pflicht zu 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht und keine Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten vorliegen. 

Abschließend bitten wir um die Aufnahme eines Hinweises, dass ortsüblich auf-

tretende landwirtschaftliche Immissionen (z. B. durch Pflanzenschutzmittelapp-

likationen), die im Rahmen der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung von 

den angrenzenden Obstbauflächen und Betrieben ausgehen können, mit Hin-

weis auf das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu tolerieren sind. 

Durch die Verkleinerung des Plangebiets grenzt das Gebiet nicht mehr an 

Obstbauflächen an. Aussagen landwirtschaftlichen Immissionen sind da-

her nicht erforderlich. 

Um Konfliktpotential (20 bis 30 Pflanzenschutzmaßnahmen je Jahr, davon ca. 6 

während der Blütezeit auch in der Nacht, Frostschutzberegnung in der Zeit von 

März bis Mai nachts, allgemeine Kulturarbeiten) zu vermeiden, sollte 

- eine immergrüne Hecke in Richtung Obstbau gepflanzt werden 

- eine Beschreibung der Arbeiten im Obstbau in den Kaufvertrag aufge-

nommen werden 

 

 

1.3 LGLN, Regionaldirektion Hameln – Hannover 

Kampfmittelbeseitigungsdienst, 17.03.2020 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmit-

telbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetz-

buch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der 

zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung 

empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behör-

den der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung 

zuständig sind. 

Der Stellungnahme wird auf folgende Weise gefolgt: 

In die Begründung zum wird ein Kapitel „Kampfmittel“ mit folgendem 

Inhalt eingefügt: 

„Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen, Regionaldirektion Hameln – Hannover, Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst weist darauf hin, dass für das Plangebiet ein allgemeiner 

Verdacht auf Kampfmittel vorliegt. Die Fläche wurde nicht geräumt und 

bisher keine Luftbildauswertung oder Sondierung durchgeführt. Daher 

wird eine Luftbildauswertung empfohlen. 
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Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung 

sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen 

durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat 

nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des 

Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist viel-

mehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbin-

dung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) 

auch für Behörden kostenpflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 20 

Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Bau-

genehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, emp-

fehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden 

soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwen-

dung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgen-

den Link abrufen können: 

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbild-

auswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html 

Es ist anzumerken, dass damit kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel 

ausgesprochen wird. Eine Untersuchung auf Kampfmittel ist in Nieder-

sachsen nicht erforderlich. Im Rahmen dieses B-Plans und auch im Bau-

antragsverfahren sind keine weiteren Untersuchungen oder Maßnah-

men erforderlich. 

Möglicherweise werden jedoch Tiefbaufirmen vor Beginn von Erdarbei-

ten eine Bescheinigung über die Kampfmittelfreiheit fordern. Eine ent-

sprechende Untersuchung kann durch den Vorhabenträger beim Kampf-

mittelbeseitigungsdienst beantragt werden. Wegen der langen Vorlauf-

zeit empfiehlt sich eine rechtzeitige Beauftragung 

Sollen bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen 

etc.) gefunden werden, ist umgehen die zuständige Polizeidienststelle, 

das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benach-

richtigen“. 

Auf der Planzeichnung des Bebauungsplans wird folgender Hinweis er-

gänzt: 

Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Mi-

nen etc.) gefunden werden, ist umgehen die zuständige Polizeidienst-

stelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdeisnt zu be-

nachrichtigen. 
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1.4 EWE Netz GmbH, 11.12.2019 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versor-

gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-

stand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-

pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 

Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich be-

einträchtigt werden. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer An-

lagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an ande-

rem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die 

gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches 

gilt auch für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-

ger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 

Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-

tragung vertraglich geregelt 

Kenntnisnahme.  

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubrin-

gen. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns früh-

zeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes 

mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise 

Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirt-

schaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

 

Kenntnisnahme.  
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Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies 

kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorha-

bens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbe-

stand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über 

unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - 

damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. 

 

Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage 

unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir un-

sere elektronischen Schnittstellenkontinuierlich aus. 

 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Post-

fach info@ewe-netz.de. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herrn Erhardt 

Schulz unter der folgenden Rufnummer: 04761 8084-295. 

 

1.5 Schöpfwerksverband Hollern-Steinkirchener Moor, 08.11.2019 

Die Regenrückhaltung muss so ausgelegt sein, dass ein höherer Abfluss als  

1,5 l / sec pro ha nicht überschritten wird. 

Eine Überschreitung der Abflussspende würde bei Starkregen vorkommen, ge-

rade dann sind die Entwässerungsanlagen an der Grenze ihrer Aufnahmefähig-

keit. 

 

 

Der Stellungnahem ist bereits gefolgt worden. 

Der geforderte Abflussbeiwert wurde festgesetzt. 

 

1.6 50Hertz Transmission GmbH, 13.11.2019 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet der-

zeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. 

Kenntnisnahme.  
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Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit 

geplant sind.  

 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur 

für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

 

1.7 Deutsche Telekom Technik GmbH, 07.11.2019 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als Netzei-

gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG -hat die Deutsche 

Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-

ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entge-

genzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzu-

geben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch 

die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 

und eventuell außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

 

Zur Abstimmung der Bauweise und·für die rechtzeitige Bereitstellung der Tele-

kommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau bzw. 

Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger ist es dringend erforderlich, 

dass Sie sich rechtzeitig, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, mit dem zustän-

digen Ressort Produktion Technische Infrastruktur 23, Glückstädter Str. 23, 

21682 Stade, in Verbindung setzen. 

 

Für weitere Fragen bzw. Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfü-

gung. 

 

Kenntnisnahme.  
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1.8 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 11.12.2019 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskri-

terien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neu-

baugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in 

Verbindung: 

 

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.  

 

Weiterführende Dokumente: 

· Kabelschutzanweisung Vodafone 

· Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 

· Zeichenerklärung Vodafone 

· Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

 

Kenntnisnahme.  

1.9 TenneT TSO GmbH, 04.02.2020 

im Bereich Ihres Projekts verläuft die o. a. Höchstspannungsfreileitung unserer 

Gesellschaft. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 23 der Samtgemeinde Hollern-Twielenfleth befindet 

sich im Bereich des Spannfeldes Mast 9- 10 der 220-kV-Leitung Stade-Kummer-

feld (LH-14-2141). 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, hat die Ten-

net TSO GmbH zunächst eine negative Stellungnahme zum Bebauungs-

plan abgegeben, sodass eine Bebauung des Plangebietes erst nach dem 

vollständigen Rückbau der 220-kV-Freileitung hätte stattfinden können. 

 

Nach einer Abstimmung mit der Tennet wurde diese Stellungnahme 

vom 04.02.2020 widerrufen und die Tennet hat am 20.03.2020 erneut 

eine Stellungnahme abgeben. (siehe 1.10 TennT TSO GmbH, 

20.03.2020)  



Stellungnahmen - Behörden Abwägungsvorschlag 
 

B-Plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord“ 23 

Die Leiterseile haben im Bereich des Bebauungsplanes eine Höhe von ca. 13,0 

m über NHN. Aktuell liegt im Spannfeld eine Spannung von 11 0-kV Bahnstrom 

an, was die Arbeitshöhe unter der Leitung auf 10,0 m über NHN limitiert. Soll-

ten höhere Arbeitshöhen benötigt werden so sind diese im Detail mit uns abzu-

stimmen. 

 

Die Breite des Freileitungsschutzbereiches für die 220-kV-Leitung ist dem beige-

fügten Lageplan (gelb gekennzeichnet) zu entnehmen. 

 

Aufschüttungen oder kurzzeitige Erdablagerungen innerhalb des Leitungs-

schutzbereiches dürfen nur mit unserer Zustimmung und erst, nachdem die Ein-

haltung der Sicherheitsabstände geprüft worden ist, vorgenommen werden. 

 

Abgrabungen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. Soll-

ten innerhalb eines Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort 

Abgrabungsarbeiten erforderlich werden, so sind diese mit uns im Detail abzu-

stimmen. 

 

Für einen eventuell erforderlichen Ortstermin wenden Sie sich bitte rechtzeitig 

(mindestens 14 Tage vorher) an unseren Netzservice Leitungen. Der zuständige 

Ansprechpartner ist Herr Willms, Tel. +49 (0)177 3438601. 

 

 

Die Leitung LH-14-2141 ist zum Rückbau genehmigt, allerdings unter dem Vor-

behalt der Ertüchtigung/Neubau von Mast 10 und der damit einhergehenden 

Sicherung der Elbekreuzung I. TenneT plant den Neubau für Mast 10 im Jahr 

2021 und wird anschließend den Rückbau der nicht mehr benötigten Anlagen-

teile vom Umspannwerk Stade bis zum Mast 10 sofort vollziehen. Dieser Zeit-

plan steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung und der Baufreiheit/Eigentü-

merzustimmung von Mast 10. 
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Unter diesen Randbedingungen kann TenneT der Ausweisung eines B-Plans im 

Bereich der Leitung Stade-Kummerfeld wie vorgelegt nur zustimmen, wenn im 

B-Plan selbst der Vorbehalt formuliert wird, dass mit der tatsächlichen Bebau-

ung erst nach Rückbau der Leitung Stade-Kummerfeld im benötigten Bereich 

begonnen wird. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass sowohl selbst 

bei Spannungsfreiheit der Leiterseile durch den Einbau von Trenn-Isolatoren die 

Standsicherheit der Leitung durch Baukräne (Fall- und Schwenkbereich} gefähr-

det ist, als auch die Arbeitssicherheit der Baufirmen bei der Errichtung von bis 

zu 11,0 m hohen Gebäuden unter unseren (schwingenden) Leiterseilen nicht 

gegeben ist. 

 

 

Allgemein 

Zur weiteren Information und mit der Bitte um Beachtung und Weitergabe an 

das Bauausführende Unternehmen erhalten Sie unsere Broschüre "Sicherheits-

regeln für Arbeiten in der Nähe von Freileitungen". 

 

An diesem Verfahren bitten wir Sie uns auch weiterhin zu beteiligen. 

 

Anmerkung: Auf Abdruck der Sicherheitsregeln wird verzichtet. 

 

Anhang  
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1.10 TenneT TSO GmbH, 20.03.2020 

Der geplante Bebauungsbereich liegt innerhalb des bis zu 70 m breiten Lei-

tungsschutzbereiches unserer Höchstspannungsfreileitung.  

Gegen die Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Hinterstraße Nord" beste-

hen dann keine Bedenken, wenn die nach der DIN EN 50341-1 vorgeschriebene 

Mindestabstände innerhalb des Leitungsschutzbereiches der 220-kV-Freileitung 

bis zu deren Rückbau eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung dieser VDE-Bestimmung beträgt die max. Bauhöhe -

Höhe über alles- 8,0 m über NHN.  

Darüber hinaus ist im Leitungsschutzbereich unter der Berücksichtigung der DIN 

VDE 0105-100 eine maximale Arbeitshöhe -Höhe über alles- von 10,0 m über 

NHN zulässig.  

Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Festsetzung wird wie folgt angepasst: 

„Innerhalb des Leitungsschutzbereichs der 220-kV-Freileitung sind 

bis zu deren Rückbau Arbeiten, Baustelleneinrichtungen und bauli-

che Anlagen nur soweit zulässig, dass eine Bauhöhe über 8,0 m 

NHN und eine Arbeitshöhe von 10,0 m über NHN durch Gegen-

stände oder Personen zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. Alle 

Anlagen (z.B. Kräne) sind so zu errichten, dass dieser Bereich in je-

dem Arbeitszustand auch bei einem möglichen Umkippen nicht be-

rührt wird“.    
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Die Angabe der Bauhöhen stellt eine Planungshilfe dar. Bauvorhaben im Lei-

tungsschutzbereich der Höchstspannungsfreileitung müssen uns im Baugeneh-

migungsverfahren zur Prüfung und Genehmigung nach den VDE-Bestimmungen 

vorgelegt werden. Wir empfehlen eine rechtzeitige Abstimmung der einzelnen 

Maßnahmen. 

Zu Ihrer Information erhalten Sie einen Lageplan, aus dem der Leitungsverlauf 

und die Breite des Leitungsschutzbereiches zu entnehmen ist.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass unter unserer Freileitung mit Vogelkot 

und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen mit Eisabwurf von den Leitersei-

len zu rechnen ist. Für solche witterungs- und naturbedingten Schäden kann 

von unserer Seite keine Haftung übernommen werden.  

Des Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass an unserer Höchstspan-

nungsfreileitung bei bestimmten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Re-

gen, Nebel oder Raureif, Geräusche entstehen können.  

Die 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BlmSchV) hat für Orte, die zum 

nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, Grenz-

werte für die elektrische Feldstärke und die elektromagnetische Flussdichte von 

Niederfrequenzanlagen (Hochspannungsfreileitungen) festgelegt, bei deren Ein-

haltung eine gesundheitliche Beeinträchtigung des menschlichen Organismus 

ausgeschlossen werden kann.  

Diese Grenzwerte werden beim Betrieb unserer Höchstspannungsfreileitung 

eingehalten.  

Sollte es erforderlich sein, die Einhaltung der Grenzwerte innerhalb des Gebäu-

des nach der 26. BlmSchV nachzuweisen, so ist dies vom Bauherrn zu veranlas-

sen.  

An diesem Verfahren bitten wir Sie uns auch weiterhin zu beteiligen. 
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1.11 BUND Kreisgruppe Stade, 29.12.2019 

Der BUND sendet zu dem Planvorhaben keine ausführliche Stellungnahme, er 

stimmt einer Wohnbebauung grundsätzlich zu. 

 

Da es ausschließlich am 20. März eine Bestandsaufnahme von Arten gegeben 

hat, konnten der Jahreszeit entsprechend keine oder nur sehr wenige Arten an-

getroffen werden. Die Potenzialanalyse bleibt deshalb auch theoretisch. Er soll-

ten Überprüfungen vor Beginn einer Bebauung durchgeführt werden und mit 

der jeweiligen Baugenehmigung dem Antragsteller als Verpflichtung auferlegt 

werden. Alternativ sollte die Gemeinde in 2020 Überprüfungen nachholen (las-

sen). 

 

Kenntnisnahme. 

Aufgrund der relativ einfachen Situation im Plangebiet wird eine Poten-

zialanalyse für ausreichend gehalten. Das stärker bewachsene östliche 

Grundstück ist aus dem Geltungsbereich entfernt worden und wird vo-

raussichtlich später in einem gesonderten Verfahren behandelt werden. 
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2 Private 
 

2.1 Privat 1 über Rechtsanwalt, Taubenkamp 10, 16.12.2019 

In obiger Angelegenheit vertreten wir ausweislich der beiliegenden Vollmacht 

die Interessen der Eheleute Dorothee und Bernhard Ränsch, 21723 Hollern-

Twielentleht, Im Taubenkamp 10. 

 

Namens und in Vollmacht unserer Mandanten legen wir gegen den Bebauungs-

plan Nr. 23 „Hinterstraße Nord" Widerspruch ein. 

 

Unsere Mandanten sind dem dortigen Neubaugebiet direkt benachbart, die 

Häuser würden lediglich ca. 20 m voneinander entfernt sein. 

 

Durch die geplante mehrgeschossige Bauweise (mit Erdgeschoss, Obergeschoss 

und Staffelgeschoss bei einer Gesamthöhe von bis zu 11 m) wird die Photovol-

taikanlage unserer Mandanten, die direkt zu den geplanten Häusern hin ausge-

richtet ist, vollkommen verschattet, sodass kein Sonnenlicht für erneuerbare 

Energie sorgen kann. 

Zudem würde der Schattenwurf große Teile des Grundstückes unserer Man-

dantschaft beeinträchtigen. 

Baulärm und Straßenlärm (über die geplante Zufahrtstraße von der Hinter-

straße aus) wären ebenso die Folge wie eine Wertminderung des Grundstückes 

unserer Mandanten. 

Den Bedenken ist durch die Planung durch das Einhalten der baurechtli-

chen Abstände Sorge getragen.  

Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Umgebung des eigenen 

Grundstücks unverändert bleibt und Nachbarn z. B. nicht bauen dürfen 

damit der eigene freie Blick auf die freie Landschaft erhalten bleibt oder 

das eigene Grundstück nicht durch Schatten der Nachbarbebauung be-

troffen werden darf. Dabei können auch Wertminderungen eintreten, 

die hinzunehmen sind. Ein Anspruch auf Entschädigung entsteht 

dadurch nicht bzw. nur nach den Regelungen des § 39 ff BauGB. 

Des Weiteren ist der Geltungsbereich des Bauungsplans im wirksamen 

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Lühe als Wohnbaufläche dar-

gestellt, sodass eine Entwicklung dieses Grundstückes zu einem Wohn-

gebiet seit längerer Zeit festgelegtes und abgestimmtes Entwicklungs-

ziel der Gemeinde ist.  
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Wir bitten um Mitteilung, welche nachbarsschützenden Maßnahmen der Be-

bauungsplan vorsieht. 

 

Die mit diesem Schreiben geäußerten Bedenken bitten wir in die weiteren Ent-

scheidungen (auch über Baugenehmigungen etc.) einzubeziehen. 

Baugenehmigungen können nur unter strengen, nachbarschützenden Auflagen 

erfolgen. 

Die weitere Korrespondenz führen Sie bitte ausschließlich über unsere Kanzlei. 

Anmerkung: Auf Abdruck der beiliegenden Vollmacht wird verzichtet. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 


